
 
 

Kriterien für die Eintragung in die Rangordnung 

 

Name des/der Ansuchenden __________________________________________________ 

Geboren am ______________________ wohnhaft in ______________________________ 

Einreichdatum Ansuchen___________________________________________________ 

Insgesamt Punkteanzahl ___________________________________________________ 

 
● Pflege- & Betreuungsbedarf      max. 40 Punkte 

Die Bewertung wird aufgrund der bereits vorhandenen Pflegeeinstufung festgelegt 
 

Pflegestufe 0   0 Punkte  

Pflegestufe 1 10 Punkte  

Pflegestufe 2 20 Punkte  

Pflegestufe 3 30 Punkte  

Pflegestufe 4 40 Punkte  

Gesamtpunkteanzahl   

 

Oder 

● Pflege- & Beurteilungsgrad      max. 40 Punkte 
Sollte eine Einstufung im Sinne des Pflegegesetzes nicht vorliegen, übernimmt das Fachpersonal eine 
Einschätzung des voraussichtlichen Pflege- und Betreuungsbedarfs aufgrund der vorliegenden 
Informationen und Unterlagen. Zur differenzierten Bewertung dient der Bogen zur Beurteilung des 
Selbständigkeitsgrades. (Erarbeitet vom Verband der Seniorenwohnheime Südtirol) 

 

Beurteilungsgrad 0 - 19   0 Punkte  

Beurteilungsgrad 20 - 39 10 Punkte  

Beurteilungsgrad 40 - 59 20 Punkte  

Beurteilungsgrad 60 - 79 30 Punkte  

Beurteilungsgrad 80 - 100 40 Punkte  

Gesamtpunkteanzahl   

 
 

● Soziale und persönliche Situation     max. 30 Punkte 
Zur differenzierten Bewertung dient der Bogen: Soziale Beurteilung (erarbeitet von Anlaufstelle Meran) 

 

Möglichkeit und Zumutbarkeit der Betreuung zu 
Hause durch das familiäre Netzwerk oder durch 
andere ambulante, teilstationäre und stationäre 
Dienste:   

 bis zu 10 Punkte  

Vorhandensein von architektonischen 
Hindernissen, Wohnsituation, welche eine 
Aufnahme in ein Heim notwendig machen: 

 bis zu 10 Punkte  

Vorhandensein von spezifischen, persönlichen 
Schwierigkeiten des Antragstellers, welche eine 
stationäre Aufnahme im Heim erforderlich machen:  

 bis zu 10 Punkte  

Person (mind. 60 Jahre alt), welche sich in einem 
der stationären Dienste für Menschen mit 
Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen und 
mit Abhängigkeitserkrankungen befindet: 

            30 Punkte  

Gesamtpunkteanzahl   

 
  
     



 
● Einreichdatum       max. 10 Punkte 

0 Monate 0 Punkte  

Über 1 Monat 1 Punkt  

Über 2 Monate 2 Punkte  

Über 3 Monate 3 Punkte  

Über 4 Monate 4 Punkte  

Über 5 Monate 5 Punkte  

Über 6 Monate 6 Punkte  

Über 7 Monate 7 Punkte  

Über 8 Monate 8 Punkte  

Über 9 Monate 9 Punkte  

Über 10 Monate 10 Punkte  

Gesamtpunkteanzahl   

 

  ● Herkunft / Ansässigkeit / Sonstiges     max. 30 Punkte 

Schwestern / Ordensleute / Priester 15 Punkte  

Bürger der Gemeinde Bozen mit mind. 10 Jahr 
Ansässigkeit 

10 Punkte  

Dienst als Freiwillige/r im Grieserhof (mind. 5 Jahre) 5 Punkte  

Gesamtpunkteanzahl   

 
Personen mit Wohnsitz in der Gemeinde Bozen haben, unabhängig von den erreichten Punkten, 
Vorrang gegenüber Personen, welche ihren Wohnsitz außerhalb der Gemeinde Bozen haben. 
 

● Begleitetes und betreutes Wohnen (BBW)             max. 20 Punkte 

Nutzer/in des BBW im Grieserhof 20 Punkte  

 

● Punktesystem für Bildung der Rangordnung 

Nach Vorgabe des Beschlusses der Landesregierung Nr. 953 vom 21.11.2025 für die Bildung der 
Rangordnungen für den Grieserhof, finden die unten angeführten Kriterien verpflichtend Anwendung.
       

● Heimaufnahmeprozess         

Wird ein Heimplatz frei, kontaktiert das Personal des Grieserhof telefonisch den Antragsteller mit der 
höchsten Punktezahl in der aktuellen Warteliste.  
Der Antragsteller ist angehalten innerhalb von 24 Stunden mündlich mitzuteilen, ob der angebotene 
Platz angenommen wird. Wird der Platz abgelehnt bzw. meldet sich der Antragsteller nicht fristgerecht, 
wird der Antragsteller mit der zweithöchsten Punktezahl kontaktiert.  
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der Heimplatz vergeben ist. 
 

● Ablehnung des angebotenen Heimplatzes oder fehlende Antwort     

Wird ein freigewordener Heimplatz fristgerecht abgelehnt, wird der Antrag stillgelegt. Das bedeutet, dass 
die Person auf der Warteliste bleibt und ihre Punktezahl (mit Ausnahme der Punkte für das 
Einreichdatum) unverändert bleibt. Es wird künftig kein freier Platz im Seniorenwohnheim angeboten.  
Bei einer dokumentierten Verschlechterung der Situation, welche eine Veränderung der Punktezahl 
bewirkt, wird die Stilllegung nach Aktivierung durch den Antragsteller wieder aufgehoben.  
 
Wenn der Antragsteller einen Heimplatz angeboten bekommt und innerhalb der vorgesehenen Frist 
nicht antwortet, wird der Antrag aus der Warteliste gestrichen.  
 
 

Datum ____________________________ 

 

Unterschrift Sachbearbeiter: __________________________________________ 

 

Unterschrift Pflegedienstleitung: _______________________________________ 


